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Einleitung

A. Themeneingrenzung

Das geltende Strafrecht unterscheidet zwischenvier für die Schuldfähigkeit sowie
die Rechtsfolgen einer Tat relevanten Alters- und Reifestufen:

Für unter 14-Jährige wird gem. § 19 StGB unwiderlegbar vermutet, dass diese als
Kinder schuldunfähig sind, mithin nicht die für eine Strafbarkeit konstituierende
Fähigkeit besitzen, das Unrecht einer Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu
handeln. Für diese Personengruppe kommen daher keine originär strafrechtlichen
Rechtsfolgen in Betracht. Es verbleibt lediglich die Möglichkeit der Anordnung
familiengerichtlicher Maßnahmen nach den §§ 1666, 1666a BGB oder die von
Maßnahmen des Jugendamtes nach dem SGB VIII, wie z.B. die Anordnung einer
vorläufigen Unterbringung nach § 42 SGB VIII.

Jugendliche, d. h. gem. § 1Abs. 2 JGG 14- bis einschließlich 17-Jährige sind nach
§ 3 S. 1 JGG bedingt strafmündig, sofern sie zur Tatzeit nach ihrer sittlichen und
geistigen Entwicklung reif genug sind, das Unrecht der Tat einzusehen und nach
dieser Einsicht zu handeln. Sie unterfallen dann den Sonderregelungen des JGG,
welche dem kritischen Übergangsstadium zwischen Kindheit und Erwachsenenalter
durch ihre primär spezialpräventive Ausrichtung (vgl. § 2 Abs. 1 JGG) in beson-
derem Maße Rechnung tragen sollen.

In Abgrenzung zu dem in der vorliegenden Arbeit im Fokus stehenden Heran-
wachsenden i.S.d. § 1 Abs. 2 JGG gilt als Erwachsener, wer das 21. Lebensjahr
vollendet hat. Die Schuldfähigkeit Erwachsener wird grundsätzlich vermutet, sofern
nicht ausnahmsweise Entschuldigungs- oder Schuldausschließungsgründe eingrei-
fen. Die Aburteilung der Straftaten solcher Delinquenten erfolgt ausnahmslos nach
dem StGB.

Als Zwischenstadium verbleibt die Personengruppe der Heranwachsenden, also
gem. § 1Abs. 2 JGGder zur Tatzeit 18- aber noch nicht 21-Jährigen. Für diese treffen
die §§ 105 ff. JGG Sonderregelungen. Die Schuldfähigkeit von Personen dieser
Gruppe wird in Ermangelung einer Verweisung auf § 3 S. 1 JGG im Rahmen der
Auflistung anwendbarer Vorschriften in § 105 Abs. 1 JGG – wie bei einem Er-
wachsenen – grundsätzlich vermutet. Unter gewissen, in § 105 Abs. 1 JGG kodifi-
zierten Voraussetzungen können auch Taten Heranwachsender nach dem primär
spezialpräventiv ausgerichteten Jugendstrafrecht abgeurteilt werden. Sind die Vor-
aussetzungen des § 105 Abs. 1 JGG jedoch nicht erfüllt, erfolgt eine Sanktionierung



nach dem allgemeinen Strafrecht mit einzelnen Modifikationsmöglichkeiten gem.
§ 106 JGG.

Es ist die im deutschen Recht einmalige Zwitterstellung innerhalb der zwei
strafrechtlichen Rechtsfolgensysteme, die den Heranwachsenden in den Fokus
kontroverser rechtsdogmatischer sowie rechtspolitischer Diskussionen gerückt hat.
Dabei ist stets von zentraler Bedeutung, anhand welcher Kriterien im Einzelfall zu
bestimmen ist, welche der beiden Sanktionsordnungen eingreift. § 105 Abs. 1 JGG
als zentrale Vorschrift enthält in seinen Nummern 1 und 2 separate Voraussetzungen
für die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heranwachsende, deren Auslegung im
Einzelnen jedoch umstritten ist. Beispielhaft ist die Frage hervorzuheben, ob auf
einen Heranwachsenden, der einem Jugendlichen in seiner geistig-sittlichen Ent-
wicklung gleichsteht, jedoch keine Entwicklungskräfte mehr aufweist, gem. § 105
Abs. 1 Nr. 1 JGG Jugendstrafrecht anzuwenden ist oder nicht. Darüber hinaus wird
die Sachgemäßheit der Regelung in § 105Abs. 1 JGGper se in Zweifel gezogen. Von
einer vollständigen Einbeziehung Heranwachsender in das Jugendstrafrecht bis hin
zu einer vollständigen Eingliederung in das allgemeine Strafrecht werden unter-
schiedliche Konzepte der Behandlung dieser Personengruppe befürwortet. Die
vorliegende Arbeit wird sich ausschließlich mit dieser zentralen und in ihren Ein-
zelheiten noch nicht endgültig geklärten Frage der Anwendbarkeit von Jugend-
strafrecht auf Heranwachsende beschäftigen. Zum einen sollen die Anwendungs-
voraussetzungen des § 105 Abs. 1 JGG und die zu diesen vertretenen Auslegungs-
vorschläge einer kritischen dogmatischen Begutachtung unterzogen werden. Zum
anderen soll sowohl aus dogmatischer als auch rechtspolitischer Perspektive um-
fassend erörtert werden, welche Ausgestaltung der strafrechtlichen Behandlung
Heranwachsender de lege ferenda am überzeugendsten erscheint.

B. Gang der Untersuchung

Zu Beginn erfolgt eine historische Einführung, in welcher die Entwicklung der
strafrechtlichen Behandlung Heranwachsender im Detail nachgezeichnet wird.
Dabei wird aufgezeigt, dass es sich bis zur Einführung des § 105 JGG im Jahr 1953
um einen absehbaren Schritt handelte, welcher bei konsequenter Fortführung in einer
vollständigen Einbeziehung Heranwachsender in das Jugendstrafrecht hätte münden
müssen. Die historische Untersuchung stellt das Fundament für die Auseinander-
setzung mit dem konkreten Norminhalt dar. Die aus ihr gewonnenen Erkenntnisse
werden bei der Klärung einzelner Fragen, insbesondere im Rahmen der historischen
Auslegung sowie bei der Erörterung möglicher alternativer Regelungsmodelle
herangezogen werden.

Im zweiten Teil werden die Voraussetzungen des § 105 Abs. 1 JGG einer um-
fassenden Begutachtung unterzogen. Da die Dogmatik des Jugendstrafrechts ins-
besondere in methodischer Hinsicht Defizite aufweist, liegt der Fokus auf einer
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präzisen und systematisch stringenten Auslegung der zentralen Voraussetzungen der
Nr. 1 und 2.

Mit Blick auf das Einem-Jugendlichen-Gleichstehen i.S.d. § 105 Abs. 1 Nr. 1
JGG wird u. a. aufgezeigt, dass das von der h.M. aufgestellte Erfordernis des
„Wirkens von Entwicklungskräften in größerem Umfang“ richtigerweise keine
Voraussetzung darstellt. In der Folgewird dafür plädiert, Heranwachsende, die einem
Jugendlichen in ihrer sittlich-geistigen Entwicklung gleichstehen, deren Entwick-
lung jedoch abgeschlossen ist, entgegen der aktuellen Rechtsprechungspraxis stets
nach Jugendstrafrecht abzuurteilen.

Hinsichtlich der Voraussetzung einer „Jugendverfehlung“ i.S.d. § 105 Abs. 1
Nr. 2 JGGwird die von der Rechtsprechung undLiteratur entwickelte Kasuistik unter
Einbeziehung der Marburger Richtlinien sowie der Bonner Delphi-Studie auf ein
solideres Fundament gestellt. Es wird aufgezeigt, dass in den als erfasst angesehenen
Konstellationen der Rückschluss auf einen sittlich-geistigen Entwicklungsstand, der
dem eines Jugendlichen entspricht, im Ergebnis begründet ist.

Schließlich werden im dritten Abschnitt Reformbestrebungen hinsichtlich der
strafrechtlichen Behandlung Heranwachsender umfassend dargestellt und kritisch
gewürdigt. Trotz der zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Problemkreis findet
sich bis dato keine vollständige, auf alle Konzeptionen und deren wesentliche Ar-
gumente fundiert eingehende Aufarbeitung. Daher ist es das Anliegen dieses Ab-
schnitts, ein solideres Fundament für die rechtspolitische Diskussion um die künftige
strafrechtliche Behandlung Heranwachsender zu schaffen, sie um zusätzliche Ar-
gumente zu bereichern und letztlich einen Gesetzgebungsvorschlag de lege ferenda
zu unterbreiten.
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